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Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Albersbösch – Burdastraße“ 
geänderten oder ergänzten Festsetzungen sind durch kursive Schrift sowie Unter-
streichung gekennzeichnet. Alle anderen Festsetzungen sind unverändert übernom-
men; hier erfolgte lediglich eine Anpassung der Rechtsgrundlagen. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147). 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S.1802) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. März 2010, zuletzt geändert am 21. Dezember 2021 (GBI 2022 S.1, 
4) 

 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Dezember 2020 

 
 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
1.1. Allgemeines Wohngebiet WA 
 
1.1.1 Die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen sind ausgeschlossen 
 Gartenbaubetriebe 
 Tankstellen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
 
2. Fläche für den Gemeinbedarf 
 
In der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Schule und Kindertages-
stätte“ sind zulässig: 
 Gebäude und Einrichtungen, die der Betreuung von Kindern dienen, 
 Gebäude und Einrichtungen, die der Vermittlung von Bildung dienen, 
 Gebäude und Einrichtungen, die der Ausübung von Schulsport dienen, 
 Lehr- und Veranstaltungsräume für schulische, kulturelle und soziale Veranstal-

tungen 
 alle erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anlagen (z.B. Küchen, Abstell- und 

Sanitärräume) 
 Spielplätze sowie 
 Stellplätze. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
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3. Maß der baulichen Nutzung 
 
3.1. Bestimmung des Nutzungsmaßes 
 
3.1.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die im zeichnerischen 
Teil festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ), First- und Traufhöhen und die Zahl 
der Vollgeschosse. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 u. 3 BauNVO 
 
3.2. Höhe baulicher Anlagen 

 
3.2.1 Als unterer Bezugspunkt für die First- und Traufhöhe gilt die Oberkante der zu-
gehörigen Erschließungsstraße (Fahrbahnmitte) an der Mitte des Gebäudes (senk-
recht zur Straße gemessen). 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO 
 
3.2.2 In den allgemeinen Wohngebieten dürfen Solaranlagen die festgesetzte maxi-
male Firsthöhe um maximal 1,50 m überschreiten. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO 
 
4. Bauweise 
 
Für die Allgemeinen Wohngebiete und für die Fläche für den Gemeinbedarf wird die 
abweichende Bauweise festgesetzt. Dies bedeutet, es gilt die offene Bauweise, wo-
bei auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO 
 
5. Überbaubare Grundstücksfläche, Flächen für Stellplätze und Garagen 
 
5.1 In dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Stellplätze und Tiefgaragen nur 
innerhalb der festgesetzten Bereiche für Stellplätze zulässig. Außerdem sind Stell-
plätze und Tiefgaragen im allgemeinen Wohngebiet WA 1 im östlichen Bereich der 
WA1-Fläche bis zu einer Tiefe von 60 m (gemessen ab westlicher Straßenbegren-
zungslinie Burdastraße) zulässig. Garagen und offene Garagen (Carports) sind im 
allgemeinen Wohngebiet WA 1 unzulässig. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO 
 
6. Anpflanzen von Bäumen, Begrünung 
 
6.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu begrünen; pro 500 m² ange-
fangene Grundstücksfläche ist ein mittel- bis großkroniger heimischer Laubbaum o-
der ein Obsthochstamm mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a u. b BauGB 
 

6.2 Stellplätze für Kfz sind mit großkronigen heimischen Laubbäumen in der 
Pflanzgröße 18-20 cm Stammumfang bei der Pflanzung und einem Kronenansatz 
von mindestens 2,30 m zu bepflanzen. Je 5 Stellplätze ist ein Laubbaum zu pflanzen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a u. b BauGB 
 



4 

6.3 Flachdächer und flachgeneigte Dächer (Dachneigung bis 10°) von Gebäuden 
und Garagen einschließlich offener Garagen (Carports) sind zu begrünen. Eine 
durchwurzelbare Gesamtschichtdicke des Substrats von mindestens 10 cm ist vorzu-
sehen. Die Funktion der Dachbegrünung ist dauerhaft zu gewährleisten. Die Ver-
pflichtung zur Dachbegrünung besteht auch unabhängig von auf dem Dach aufge-
stellten Solaranlagen. Solaranlagen dürfen die Funktion der Dachbegrünung nicht 
einschränken. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a u. b BauGB 
 
6.4 Bäume 
Die festgesetzten Bäume sind zu pflanzen, zu erhalten und vor schädigenden Ein-
flüssen zu schützen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a u. b BauGB 
 
7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft 
 
7.1 Für den Artenschutz sind im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf (Kita / 
Schule) je eine Nistmöglichkeit für Meisen, Rotschwanz und Grauschnäpper, sowie 
zwei Nistmöglichkeiten für Fledermäuse an Gebäuden ab 2 m über Grund anzubrin-
gen. Die Nistmöglichkeiten sind an der Gebäudehülle anzubringen, ohne die Gebäu-
deisolierung zu unterbrechen. 
Sollte die Umsetzung im Rahmen der privaten Bauvorhaben aus technischen Grün-
den nicht durchgeführt werden können, sind Nistmöglichkeiten in gleicher Anzahl an 
den Straßenbäumen im Bereich der Schutterwälder Straße vorzusehen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
7.2 Für den Artenschutz sind im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 je 
eine Nistmöglichkeit für Meisen, Rotschwanz und Grauschnäpper, sowie eine Nist-
möglichkeit für Fledermäuse an Gebäuden ab 2 m über Grund anzubringen. Die Nist-
möglichkeiten sind an der Gebäudehülle anzubringen, ohne die Gebäudeisolierung 
zu unterbrechen. 
Sollte die Umsetzung im Rahmen der privaten Bauvorhaben aus technischen Grün-
den nicht durchgeführt werden können, sind Nistmöglichkeiten in gleicher Anzahl an 
den Straßenbäumen im Bereich der Schutterwälder Straße vorzusehen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
8. Lärmschutz 
 
8.1 Zum Schutz vor Außenlärm sind in den Allgemeinen Wohngebieten und auf 
der Fläche für den Gemeinbedarf für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die An-
forderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, 
Ausgabe 1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der 
Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus den Lärmpegelbereichen. Der ge-
samte Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Lärmpegelbereichs III. 
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Nach außen abschließende Bauteile von folgenden Räumen und Einrichtungen sind 
so auszuführen, dass sie folgende resultierende Schalldämm-Maße aufweisen: 
 
Lärmpegel-
bereich 

Erforderliches resultierendes SchalIdämmmaß 
R'w,res des Außenbauteils in dB 

 
Bettenräume in Kran-

kenanstalten und Sana-
torien 

Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unter-

richtsräume und ähnliches 

Büroräume 1) und ähnli-
ches 

III 40 35 30 
1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in 
den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag leistet, werden keine 
Anforderungen gestellt. 

Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", November 1989, Tabelle 8 (Hrsg.: DIN Deutsches 
Institut für Normung e.V.) 

 
Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der ge-
samten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der 
DIN 4109 zu korrigieren. 
 
In den allgemeinen Wohngebieten ist in Schlafräumen durch den Einbau von Lüf-
tungseinrichtungen für ausreichende Belüftung auch bei geschlossenen Fenstern zu 
sorgen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
 
B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 1 bis 7 LBO 
 
1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 
 
1.1 Gestaltung von Dächern 
 
1.1.1 Bei Gebäuden mit einer Dachneigung von mehr als 28° sind Dachgauben nur 
als stehende Gauben mit Flachdach (max. 5% Gefälle) oder als Satteldach- bzw. 
Dreiecksgauben zulässig. Andere Dachaufbauten wie z.B. Dacherker sind ebenfalls 
nur mit den aufgeführten Dachformen zulässig. 
 
1.1.2 Dachgauben und andere Dachaufbauten sind bis zu einer Gesamtbreite von 
maximal der Hälfte der unter der Dachfläche liegenden Fassadenansicht zulässig. 
Die Ansichtsbreite einzelner Gauben und anderer Dachaufbauten darf 4,00 m, die 
Höhe 1,50 m nicht überschreiten (Die Höhe wird bei Gauben und Dacherkern ge-
messen: an der senkrechten Außenwand der Gaube vom Anschnitt der Dachhaut bis 
zur OK Dachhaut Gaubendach). 
 
1.1.3 Die Gaubenform muss je Gebäude einheitlich ausgeführt werden. 
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1.1.4 Dachgauben und andere Dachaufbauten haben von den seitlichen Gebäude-
außenwänden jeweils einen Mindestabstand von 1,20 m einzuhalten. Der Abstand 
zwischen den einzelnen Gauben oder anderen Dachaufbauten muss jeweils mindes-
tens 1,20 m betragen. Der Abstand Okerkante Gaube bzw. andere Dachaufbauten 
bis First Hauptdach muss mindestens 1,20 m (gemessen auf der Dachfläche) betra-
gen. 
 
1.1.5 Fassadenrücksprünge und Dacheinschnitte sind bis zu einer Breite von maxi-
mal 1/3 der Gesamtgebäudebreite, jedoch nicht mehr als 4,00 m, zulässig. 
 
1.1.6 Dacheindeckungen aus Blei-, Kupfer- oder Zinkblech müssen beschichtet o-
der ähnlich behandelt sein, damit ein Schadstoffabtrag durch Regenwasser vermie-
den wird. 
 
2. Gestaltung von Freiflächen 
 § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 
 
2.1 Befestigte Grundstücksflächen wie z.B. Stellplätze, Zufahrten, Wege oder Ter-
rassen sind nur mit wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen zulässig, 
z.B. Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteinen, Kies o.Ä. 
 
3. Gestaltung von Einfriedigungen 
 § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 
 
3.1 Stacheldrahtzäune sind als Einfriedigungen nicht zulässig. 
 
 
C HINWEISE 
 
Denkmalschutz 
 
Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archäologische Bodenfunden zutage treten 
können, ist der Beginn von Erschließungsarbeiten sowie allen weiteren Erd- und 
Aushubarbeiten frühzeitig mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26 - Denk-
malpflege, Fachgebiet Archäologische Denkmalpflege (per Post, per Fax: 0761/208-
3599 oder per E-Mail: referat26@rpf.bwl.de) abzustimmen. 
Gemäß § 20 des Denkmalschutzgesetzes sind auch im weiteren Baufortschritt auf-
tretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auf-
fällige Bodenverfärbungen u.Ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten 
Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen der 
Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 
 
Geologie 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich quartä-
rer Lockergesteine (Hochflutlehm, Auensand) mit im Detail nicht bekannter Mächtig-
keit. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-
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zungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-
teile können dort zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB  (http://www.lgrb-bw.de)  entnommen werden. 
Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse  
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope  (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Ka-
taster) abgerufen werden kann, verwiesen. 
 
Artenschutz 
 
Die Stadt Offenburg ist bemüht, den Artenschutz zu unterstützen. Daher wird emp-
fohlen, im Bereich des WA 1 zusätzlich vier im Verbund anzubringende Nistmöglich-
keiten für Mauersegler an Gebäuden ab 6 m über Grund anzubringen. Die Nistmög-
lichkeiten dürfen die Gebäudeisolierung nicht unterbrechen. 
Gehölzfällungen dürfen aus Gründen des Artenschutzes nur im Zeitraum zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden. 
 
Hochwasserangepasste Bauweise / HQextrem-Gebiet 
 
Die Betroffenheit durch Hochwasserereignisse mit niedriger Wahrscheinlichkeit 
(HQextrem) umfasst das gesamte Plangebiet. D.h. das gesamte Plangebiet wird laut 
Hochwassergefahrenkarten (HWGK) bei extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) 
überflutet (siehe Anlagenplan 1 und 2). 
Im Bereich des bisher unbebauten Flurstücks Nr. 1656/0 der Gemarkung Offenburg, 
auf dem im vorliegenden Konzept die Errichtung eines neuen Schulgebäudes vorge-
sehen ist, betragen die HQextrem-Überflutungstiefen laut HWGK beispielsweise 1,0 bis 
1,5 m. 
Durch bauliche Maßnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise und Nut-
zung können Schäden am Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder gar ver-
mieden werden (siehe auch Hinweis: Schutz vor Überflutungsschäden). Entspre-
chende Vorkehrungen obliegen dem Bauherrn. 
Im Internet sind über das umfassende Informationsportal  www.hochwasserbw.de  
sämtliche Informationen erhältlich: Kompaktinformationen zur kommunalen und pri-
vaten Hochwasservorsorge, der WBW-Leitfaden „Hochwasser-Risiko-bewusst pla-
nen und bauen“ und weitere Hochwasserthemen. 
Die „Hochwasserschutzfibel“ des zuständigen Bundesministeriums informiert über 
Flächenvorsorge, bauliche Vorsorge und Ereignisbewältigung: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/ 
wohnen/hochwasserschutzfibel.html 
 
Schutz vor Überflutungsschäden bei Starkregenereignissen 
 
Zum Schutz vor Überflutungsschäden auf Grund bei Starkregen oberirdisch abflie-
ßenden Wassers sind die Gebäude und Garagen bis zu einem Wasserspiegel von 
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15 cm über Straßenoberkante durch entsprechend gestaltete Kellerzugänge und 
Tiefgarageneinfahrten usw. gegen oberirdisch eindringendes Wasser zu sichern. 
 
Oberflächenentwässerung 
 
Auf die Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) so-
wie auf die Maßgaben des Merkblatts „BAULEITPLANUNG“ des Landratsamtes Or-
tenaukreis – Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz wird hingewiesen. Der neu-
este Stand dieses Merkblattes ist im Internet unter:  www.ortenaukreis.de  zu finden. 
 
Einsichtnahme in Regelwerke 
Nachfolgende Regelwerke, auf die in den Festsetzungen Bezug genommen wird, 
können bei der Stadt Offenburg, Technisches Rathaus, Wilhelmstraße 12, 77654 Of-
fenburg, Abteilung Stadtplanung und Stadtgestaltung eingesehen werden: 
 

- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, in der Fassung von November 1989 

- DIN EN 1997-2 „Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds“, in der Fassung 
von Oktober 2010 

- DIN 4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke“, in der 
Fassung Dezember 2010 

 
 
D NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME AUF GRUND ANDERER RECHTSVOR-
SCHRIFTEN 
§ 9 Abs. 6 a BauGB 
 
Im Plangebiet befinden sich hochwassergefährdete Gebiete, die bei nur seltener als 
einmal alle 100 Jahre auftretenden, extremen Hochwasserereignissen > HQ 100 
(=HQ extrem) überflutet werden. 
 
Das gesamte Plangebiet ist hiervon betroffen und als betroffene Risikogebiete außer-
halb von Überschwemmungsgebieten (HQ extrem) im Sinne des § 78b Abs. 1 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) gekennzeichnet. Die Schutzvorschriften des § 78 b WHG 
und § 65 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) sowie die Bestimmungen der An-
lagenverordnungen wassergefährdender Stoffe (VAwS und AwSV) in der jeweiligen 
Fassung sind zu beachten. 
 
 
 
Offenburg, den 02.06.2022 
 
 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister 
  



9 

Anlage 1: Überflutungsflächen HQextrem 
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Anlage 2: Überflutungstiefen HQextrem 

 
 


